
 

 

Gemeinde Rosendahl Rosendahl, den 17.02.2017 

 Der Bürgermeister 
 
 

 

S i t z u n g s v o r l a g e  Nr. IX/483 

öffentliche Sitzung 
 

 

 

Beratungsgang: 

Rat 02.03.2017 

 
 

 

Betreff: Antrag der WIR-Fraktion vom 15.02.2017 auf Umbesetzung 

mehrerer Ausschüsse und Gremien 
 

 

FD/Az.: I/062.31; 022.18; 022.133 
 

 

Produkt: 01/01.001 Politische Organe und Gremien 
 

 

 

Bezug:  
 

 

Finanzierung 

Höhe der Aufwendung/Auszahlung: keine 

Finanzierung durch Mittel bei Produkt:  

Über-/ außerplanmäßige Aufwendung/ 
Auszahlung in Höhe von:  

Finanzierungs-/ Deckungsvorschlag:  
 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 

 
Dem der Sitzungsvorlage Nr. IX/483 als Anlage beigefügten Antrag der WIR-Fraktion 
vom 15.02.2017 zur Umbesetzung von Ausschüssen wird zugestimmt. 
 
 
 
 

 

Sachverhalt: 
 

Auf den der Sitzungsvorlage als Anlage beigefügten Antrag der WIR-Fraktion wird ver-
wiesen.  
 
Nach § 50 Abs. 3 Satz 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) wählt der Rat bei vorzeitigem Ausscheiden eines Ausschussmitgliedes auf Vor-
schlag der Fraktion, welcher das ausgeschiedene Mitglied bei seiner Wahl angehörte, 
einen Nachfolger/eine Nachfolgerin. Für diese Wahl genügt ein Mehrheitsbeschluss des 
Rates. 
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In dem beigefügten Antrag der WIR-Fraktion wird jedoch nicht nur eine Nachfolge für das 
aus dem Rat zum 01.03.2017 ausscheidende Ratsmitglied Michael Neumann vorge-
schlagen, sondern darüber hinaus eine Erweiterung bzw. Änderung der Reihenfolge der 
stellvertretenden Ausschussmitglieder für folgende Gremien beantragt: 
 

 Haupt- und Finanzausschuss 

 Rechnungsprüfungsausschuss 

 Planungs-, Bau- und Umweltausschuss 

 Schul- und Bildungsausschuss 

 Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss 

 Ver- und Entsorgungsausschuss 

 Wahlprüfungsausschuss 

 Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl 

 Rechnungsprüfungsausschuss des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl 

 Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH 

 Verbandsversammlung des Zweckverbandes Musikschule Coesfeld. 
 

Für diese Umbesetzung der Ausschüsse und Gremien ist ein einstimmiger Ratsbe-
schluss erforderlich, d. h. Enthaltungen sind möglich, es darf aber keine Nein-Stimme 
geben.  
 
Kommt ein einstimmiger Ratsbeschluss nicht zustande, so sind alle Ausschüsse durch 
Mehrheitsbeschluss aufzulösen und das gesamte Verfahren zur Bildung aller Ausschüsse 
ist dann neu durchzuführen. 
   
 
In Vertretung: 
 
 
 
 

 
Kenntnis genommen: 

 

Roters 
Allgemeine Vertreterin 

     Gottheil 
Bürgermeister 

 

 
 
 

Anlage(n): 

 
Anlage - Antrag der WIR-Fraktion vom 15.02.2017  
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